
Satzung des
Fördervereins der  

Grundschule Herberhausen

§ 1 Sitz, Name und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen ,,Förderverein der Grundschule Herberhausen e.V.“
(2) Er hat seinen Sitz in Göttingen und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Göttingen eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr. Es beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des Folgejahres.

§ 2 Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung der Kinder der Grundschule 
Herberhausen. Der Verein unterstützt die Grundschule bei der Verwirklichung ihrer Aufgabe und fördert den 
friedlichen und verstehenden Umgang der Kinder untereinander und mit ihren Mitmenschen in ihrem Wohn-
gebiet.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendung des Vereins, ausgenommen Angestellte des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben 
die den Vereinszweck entgegenstehen oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Aufgaben des Vereins 

 Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Unterstützung, Finanzierung oder Anregung folgender Aufgaben:
(1) Finanzierung von Lernmaterialien, für die Gelder der öffentlichen Hand fehlen oder nicht ausreichen.
(2) Verwirklichung einer an den Bedürfnissen der Kinder angepassten Spielumfeld- und Schulgestaltung.
(3) Ergänzung des Schulangebotes durch eigene Angebote, die die Schule aus zeitlichen und finanziellen Grün-

den nur unzureichend oder gar nicht anbieten kann.
(4) Veranstaltung von Vorträgen für Eltern, Lehrer und Lehrerinnen und Interessierte, die direkte Schulthemen 

oder das Schulumfeld betreffen.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede juristische und natürliche Person werden, die dessen Ziele unterstützt, insbe-
sondere

 a) ehemalige, jetzige und zukünftige Eltern
 b) ehemalige, jetzige und zukünftige Lehrkräfte
 c) Nachbarn und Freunde der Grundschule Herberhausen

(2) Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf schriftlichen Antrag durch den Vorstand.
(3) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Mindestjahresbeitrages und die Fälligkeit wer-

den von der Mitgliederversammlung festgestellt.
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod, Ausschluss aus dem Verein oder durch Verluste der Rechtsfä-

higkeit. Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung des Mitglieds gegenüber dem Vorstand. 
(5) Die Kündigung der Mitgliedschaft kann ohne Angabe von Gründen nur zum Ende eines Schuljahres erfolgen. 

Die Kündigung muss spätestens 4 Wochen vor Ende des Schuljahres dem Vorstand schriftlich mitgeteilt wer-
den.

(6) Mitglieder, die mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand sind oder gegen die Ziele und Interessen 
des Vereins verstoßen, können durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden. Über Beschwerden 
über den Ausschluss aus dem Verein entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 5 Organe des Vereins

 Organe des Vereins sind 
 (1) der Vorstand
 (2) die Mitgliederversammlung



§ 6 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei gleichberechtigten Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands, 
dem Kassenwart und dem Schriftführer. Mehrere Ämter können in einer Person vereinigt werden. Der Vorstand 
kann bis zu drei Beisitzer/innen bestellen (diese werden nicht in das Vereinsregister eingetragen).

(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt.
(3) Der geschäftsführende Vorstand vertritt den Verein  gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind der Vorstand 

im Sinn des § 26 BGB und sind jede/r einzeln vertretungsberechtigt.
(4) Dem geschäftsführenden Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereines. Der Vorstand 

entscheidet mit einfacher Mehrheit über alle Angelegenheiten des Vereins, die nicht durch die Satzung 
anderen Organen des Vereins zugewiesen sind. 

§ 7 Die Mitgliederversammlung

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
(2) Eine Mitgliederversammlung ist innerhalb von 14 Tagen einzuberufen, wenn

 a) der Vorstand es beschließt oder
 b) es ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe des Grundes schriftlich beim Vorstand  

 beantragt oder
 c) das Interesse des Vereins es erfordert.

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand.
(4) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig.
(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Einzig 

Satzungsänderungen und finanzielle Entscheidungen bei Ausgaben über 1.000,- € müssen mit 2/3-Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
(7) Anträge können von allen Vereinsmitgliedern gestellt werden.
(8) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
 a) die Wahl des Vorstandes
 b) die Prüfung und Entlastung des Vorstandes
 c) die Festlegung der Mitgliedsbeiträge
 d) die Jahresplanung der Aktivitäten des Vereins und der Mittelvergabe
 e) Satzungsänderungen
 f) Ausschluss von Mitgliedern im Konfliktfall
 g) die Auflösung des Vereins

§ 8 Beurkundung der Beschlüsse

(1) Die in den Gremien des Vereins gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Schriftführer zu 
unterzeichnen. Bei den Mitgliederversammlungen bedürfen die protokollierten Beschlüsse der Bestätigung 
durch ein Vorstandsmitglied.

§ 9 Auflösung des Vereins

(1) Ein Antrag auf Auflösung des Vereins kann nur durch Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung gestellt werden. Für den Beschluss ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines Zwecks, fällt das Vermögen des Vereins 
an den TV Roringen und den TSV Herberhausen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden haben. Die Bestimmung hierfür obliegt der Mitgliederversammlung.

(3) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.

Göttingen, 26. August 2011



  
  

Datenschutzinformation für Mitglieder 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir werden Ihre Daten stets nur im Rahmen 
der Grenzen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) verar- 
beiten.  

1. Verantwortliche Stelle 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

Förderverein der Grundschule Herberhausen e. V., vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 
Juliane Klingebiel, Sandra Schubert und Simone Hamann, Hohe Linde 1, 37075 Göttingen, Email: 
fv-gsherberhausen@web.de, Registergericht: Amtsgericht Göttingen, Register-Nr. 2266. 

2 . Welche Daten verarbeiten wir? 

Wir, der Förderverein der Grundschule Herberhausen, verarbeiten z. B. folgende personenbezogene 
Daten: 

 
 
 
 
 
 

Name und Anschrift, 
Telefonnummer, 
Email-Adresse, 
Bankverbindung, 
wann die Daten angelegt wurden bzw. ab wann Kontakt bestand, 
Dauer der Mitgliedschaft und Funktion im Verein. 

3. Zu welchem Zweck verarbeiten wir diese Daten? 

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten von Mitgliedern, Interessierten und sonstigen Kon- 
takten. 

Unser Satzungszweck und unsere Ziele sind die Unterstützung von Veranstaltungen und Finanzierung 
von Materialien, die direkt den Kindern der Grundschule zugutekommen. Dies sind z. B. Finanzierun- 
gen von zusätzlichen Materialien, Spiel- und Pausenmöglichkeiten sowie Ergänzung des Schulange- 
bots durch eigene Angebote. 

Bei Mitgliedern des Fördervereins erfolgt die Verarbeitung sowohl zum Zwecke der Mitgliederverwal- 
tung als auch zur Erfüllung des Satzungszwecks und unserer vereinsrechtlichen Pflichten gegenüber 
unseren Mitgliedern. 



Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten ist Art. 6 (1) b) und f) DSGVO (Vertragserfüllung 
und berechtigtes Interesse), da zum einen die vertragliche Bindung aus den Mitgliedschaften und der 
Satzung, zum anderen auch ein berechtigtes Interesse daran besteht, den Satzungszweck bestmög-
lich umzusetzen.  
 
Bei Interessierten erfolgt die Datenverarbeitung ebenso, um im Rahmen des Satzungszwecks zu 
informieren und Informationen zu verbreiten. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten ist 
Art. 6 (1) f) DSGVO (berechtigtes Interesse zum Erreichen unseres Satzungszwecks).  
 
Wenn Sie sonstiger Kontakt sind und z. B. mit uns einen Vertrag schließen über die Lieferung von 
Waren, Erbringung einer Dienstleistung oder Erstellung eines Werkes, verarbeiten wir die von Ihnen 
angegebenen Daten zum Zweck der Vertragsabwicklung. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) b) 
DSGVO (Vertragserfüllung) und Art. 6 (1) f) DSGVO (berechtigtes Interesse), z. B. um etwaige Forde-
rungen oder Ansprüche aus dem Vertrag binnen Verjährungsfrist vornehmen zu können.  
 
Schließlich erfolgt eine teilweise Verarbeitung in allen Fällen über die obigen Zwecke hinaus aufgrund 
von Art. 6 (1) c) DSGVO (rechtliche Verpflichtung), wenn wir die Daten benötigen, um unseren steuer- 
und handelsrechtlichen Pflichten und Aufbewahrungsverpflichtungen nachzukommen.  
 
4. Geben wir Ihre Daten weiter?  
 
a) Banken und Finanzbehörden 
 
Wir übermitteln Ihre Kontodaten zum Einzug des Förderbeitrages an unser Kreditinstitut. Dies ge-
schieht zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Sinne des Art. 6 (1) b) DSGVO. 
Ihre Daten werden ggf. an das Finanzamt übermittelt. Dies geschieht zur Erfüllung unserer gesetzli-
chen Verpflichtung, sodass die gesetzliche Grundlage hierfür Art. 6 (1) c) DSGVO ist.  
 
b) Clouddienstleister 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten lokal. Ferner behalten wir uns vor, Clouddienste und Backupsysteme von 
externen Dienstleistern zu nutzen, mit denen wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne der 
Art. 28 ff. DSGVO abschließen werden. Die Daten werden auf Servern innerhalb der EU gespeichert 
oder bei einem Anbieter in den USA, der nach dem EU-US-Privacy-Shield zertifiziert und damit zur 
Einhaltung von EU-Datenschutzstandards verpflichtet ist. Die Daten werden dort auf Basis internatio-
naler Abkommen und eines Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission gemäß Art. 45 
DSGVO verarbeitet.  
 
Unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 (1) f) DSGVO ist es, Ihre Daten dem Stand der 
Technik entsprechend zu schützen, insbesondere Ihre Daten sicher zu archivieren, um eine schnelle 
Wiederherstellung zu ermöglichen, falls die in unserem Büro gespeicherten Daten durch höhere Ge-
walt vernichtet werden.  
 
 



5. Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf? 
 
Die Aufbewahrungs- bzw. Speicherdauer Ihrer Daten ist begrenzt. Abrechnungsrelevante Daten wer-
den nach Ende der Mitgliedschaft nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen der Abgabenordnung und 
des HGB (Handelsgesetzbuch) nach 10 Jahren gelöscht. Im Übrigen werden Daten gelöscht, sobald 
sie für die Zwecke, für die sie erhoben worden sind, nicht mehr notwendig sind. Haben Sie der Nut-
zung Ihrer Daten widersprochen oder Ihre Einwilligung widerrufen, schränken wir die Verarbeitung 
Ihrer Daten für die weitere Verwendung ein, wenn uns noch eine Aufbewahrungspflicht trifft. Wir be-
wahren Ihre Daten weiterhin auf, wenn Sie eine Einwilligung in die weitere Nutzung erteilt haben oder 
wenn wir die Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen i. S. d. Art. 6 (1) f) DSGVO benöti-
gen, um etwaige rechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit dem Vertrag geltend zu machen oder 
abwehren zu können. 
 
6. Welche Rechte haben Sie? 
 
Sie haben uns gegenüber: 
 

 Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten (Art. 15 
DSGVO). 

 Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vollständigkeit Ihrer Daten (Art. 16 
DSGVO). 

 Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten bzw., soweit gesetzliche Aufbe-
wahrungspflichten bestehen, ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten 
(Art. 17 u. 18 DSGVO). 

 Recht auf Übertragbarkeit Ihrer Daten (Art. 20 DSGVO). 

 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die wir aufgrund berechtigter 
Interessen vornehmen, unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO. 

 
Sie haben ferner das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Für uns ist dies: 
 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Barbara Thiel 
Prinzenstraße 5 
30159 Hannover 
 
Tel.: 0511 12045-00 
Fax: 0511 12045-99 
Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
 


